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CE-SYS Engineering GmbH        
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Arbeitnehmerüberlassung  
 
Die CE-SYS Engineering GmbH ist ein AMP-
tarifgebundenes Unternehmen. 
 
Die nachfolgend aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sind untrennbarer Bestandteil sämtlicher An-
gebote und Verträge der CE-SYS Engineering GmbH auf 
dem Gebiet der Arbeitnehmerüberlassung. 
 
1. Angebots- und Vertragsabschluss 

a) Die Angebote der CE-SYS Engineering verste-
hen sich stets freibleibend zuzüglich gültiger 
Mehrwertsteuer und erfolgen als Aufforderung 
zur Abgabe einer Bestellung.  

b) Die Verträge bedürfen der Schriftform. 
c) Die vertraglichen Beziehungen bestehen aus-

schließlich zwischen der CE-SYS Engineering 
und der Entleihfirma. Art und Umfang der auszu-
übenden Arbeit sowie der Arbeitsleistung der 
überlassenen Arbeitnehmer sind durch die Ent-
leihfirma nur mit der CE-SYS Engineering zu ver-
einbaren. 

d) Eine Abweichung getroffener Vereinbarungen im 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag durch den 
überlassenen Arbeitnehmer ist nicht zulässig. 

 
2. Rechte und Pflichten der CE-SYS Engineering 

a) Die CE-SYS Engineering verpflichtet sich, auf 
besondere Wünsche und Verhältnisse der Ent-
leihfirma Rücksicht zu nehmen. Sie ist jedoch be-
rechtigt, während der Erfüllung des Auftrages 
den überlassenen Arbeitnehmer abzurufen und 
durch einen anderen zu ersetzen. 

b) Zur Nachprüfung von Arbeitspapieren, die Rich-
tigkeit der Zeugnisse sowie zur Einholung von 
polizeilichen Führungszeugnissen ist die CE-SYS 
Engineering nicht verpflichtet. 

c) Eine Haftung der CE-SYS Engineering be-
schränkt sich nur auf die Sorgfaltspflichten im 
Rahmen der allgemeinen Eignungsprüfung. 

d) Der Verleiher kann ganz oder teilweise vom Ver-
trag zurücktreten, wenn und soweit die Überlas-
sung von Arbeitskräften durch außergewöhnliche 
Umstände dauernd oder zeitweise erschwert 
wird. Außergewöhnliche Umstände sind vor allem 
ein Arbeitskampf, unabhängig, ob beim Verleiher 
oder im Betrieb des Entleihers, hoheitliche Maß-
nahmen etc..  

e) Der Verleiher ist vom Entleiher umgehend zu un-
terrichten, wenn der Leiharbeitnehmer seine Ar-
beit nicht aufnimmt oder er sie nicht fortsetzt oder 
aus sonstigen Gründen fehlt. Der Verleiher ist be-
rechtigt und nur bei schriftlichem Verlangen des 
Entleihers auch verpflichtet, eine Ersatzkraft zu 
stellen. Ist dies trotz Bemühen des Verleihers 
nicht möglich, wird der Verleiher für die Zeiten 
von der Überlassungspflicht befreit, in denen der 
Leiharbeitnehmer unentschuldigt fehlt.  

f) Die CE-SYS Engineering haftet nicht für schlech-
te Leistungen des Leiharbeitnehmers. Die Über-
wachung obliegt den Aufgaben der Entleihfirma. 

g) Die CE-SYS Engineering haftet nur für Haftungs-
tatbestände eines Schadens, welcher vorsätzlich 
bzw. grob fahrlässig verursacht wurde. Haftung 
für leichte/normale Fahrlässigkeit ist ausge-
schlossen. Sämtliche durch seine Leiharbeit-

nehmer, anlässlich der Tätigkeit beim Entleiher, ver-
ursachten Schäden ist, soweit gesetzlich zulässig 
und soweit die Haftung nicht von der vom Entleiher 
für seine Arbeit abgeschlossenen Haftpflichtversiche-
rung gedeckt ist, ausgeschlossen. 

h) Die Arbeitnehmer der CE-SYS Engineering haben 
sich schriftlich zur absoluten Verschwiegenheit über 
alle Geschäftsangelegenheiten des Entleihers ver-
pflichtet. 

i) Der Verleiher ist in Fällen einer Zurückweisung unter 
Punkt 3 a) berechtigt, einen anderen fachlich gleich-
wertigen Leiharbeitnehmer zu überlassen. Eine Ver-
pflichtung trifft den Verleiher aber nur dann, wenn er 
den zurückgewiesenen Leiharbeitnehmer nicht ord-
nungsgemäß ausgewählt hat. 

j) Der Verleiher ist berechtigt, aus innerbetrieblichen, 
organisatorischen oder gesetzlichen Gründen den 
Leiharbeitnehmer auszutauschen und einen fachlich 
gleichwertigen Arbeitnehmer unter Berücksichtigung 
der besonderen Interessen und Verhältnisse des 
Entleihers zur Verfügung zu stellen. 

  
3. Rechte und Pflichten der Entleihfirma 

a) Der Entleiher hat das Recht bei nicht zufrieden stel-
lenden Leistungen des Leiharbeitnehmers, die Ar-
beitskraft durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Verleiher binnen fünf Tagen nach Beginn der 
Überlassung zurückzuweisen. Zu einem späteren 
Zeitpunkt kann eine Zurückweisung des Leiharbeit-
nehmers durch schriftliche Erklärung nur erfolgen, 
falls ein Grund vorliegt, der den Verleiher nach den 
Vorschriften des Kündigungsschutzgesetzes zu einer 
personen- und/oder verhaltensbedingten ordentli-
chen Kündigung berechtigen würde. Des Weiteren 
kann der Entleiher den Leiharbeitnehmer mit soforti-
ger Wirkung durch schriftliche Erklärung zurückwei-
sen, wenn ein Grund vorliegt, der den Verleiher zu 
einer außerordentlichen Kündigung (§ 626 BGB) be-
rechtigen würde. 

b) Die Einsatzzeiten richten sich nach den Erfordernis-
sen im Entleihbetrieb. Veränderungen in den 
Einsatzzeiten des Entleihers werden der CE-SYS 
Engineering vorab schriftlich mitgeteilt. 

c) Die Tätigkeit des Leiharbeitnehmers unterliegt ge-
mäß § 11 Abs. 6 den für den Betrieb des Entleihers 
geltenden öffentlich/rechtlichen Vorschriften des Ar-
beitsschutzes. Der Entleiher verpflichtet sich, die sich 
aus § 618 BGB ergebenden Fürsorgepflichten ge-
genüber dem Mitarbeiter der CE-SYS Engineering 
einzuhalten.  

d) Der Entleiher verpflichtet sich, den Leiharbeitnehmer 
im Entleihbetrieb organisatorisch einzugliedern. Der 
Leiharbeitnehmer darf und kann alle betrieblichen 
Einrichtungen zur Arbeitssicherheit in Anspruch 
nehmen. 

e) Einrichtungen und Maßnahmen der Ersten Hilfe wer-
den vom Entleiher sichergestellt.  

f) Der Entleiher verpflichtet sich, den Verleiher darüber 
zu informieren, ob der Arbeitsplatz gesundheitlich 
bedenklich ist und deshalb eine Vorsorgeuntersu-
chung erforderlich ist. Für die entsprechende Durch-
führung sorgt der Entleiher in Absprache mit dem 
Verleiher.  

g) Der Entleiher verpflichtet sich, einen Arbeitsunfall so-
fort der CE-SYS Engineering zu melden. 
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h) Der Entleiher ist verpflichtet, den Leiharbeitneh-
mer in die Tätigkeit einzuweisen, ihn während der 
Arbeit anzuleiten und zu beaufsichtigen. Er hat 
Sorge zu tragen, dass bei der Arbeit alle gesetz-
lichen, behördlichen und sonstigen Vorschriften 
eingehalten werden. 

i) Der Entleiher verpflichtet sich, den Vertretern der 
CE-SYS Engineering zur Wahrnehmung der Ar-
beitgeberpflichten während der Arbeitszeiten in 
Absprache mit dem Entleiher ein Zutrittsrecht zu 
den Arbeitsplätzen der Leiharbeitnehmer einzu-
räumen. 

j) Der Entleiher stellt die CE-SYS Engineering von 
allen Ansprüchen frei, die Dritten im Zusammen-
hang mit der Ausführung der den Leiharbeitneh-
mern übertragenen Tätigkeiten entstehen kön-
nen. 

k) Der Entleiher verpflichtet sich, bei Mehrarbeit die 
Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) 
auch für die Mitarbeiter des Verleihers einzuhal-
ten und eine Kopie der Ausnahmegenehmigung 
(nach 7 ArbZG), bei einer Meldung von Mehrar-
beit an das Gewerbeaufsichtsamt und an die CE-
SYS Engineering GmbH  zu senden.  

  
4. Rechnungslegung und Vergütung 

a) Die überlassenen Arbeitnehmer sind verpflichtet, 
wöchentlich Stundennachweise beim Entleiher 
vorzulegen. Der Verleiher verpflichtet sich, diese 
durch einen vertretungsberechtigten Bevollmäch-
tigten  prüfen und unterschreiben zu lassen. Die-
se Stundennachweise dienen als Grundlage der 
Rechnungsstellung. 

b) Die Rechnungen vom Verleiher sind innerhalb 
von 14 Tagen nach erhalt zahlbar. Sie sind unter 
Ausschluss jeglicher Abzüge zu begleichen. 

c) Die Rechnungsstellung erfolgt 14-tägig. 
d) Die gemäß Vertrag festgelegte regelmäßige wö-

chentliche Arbeitszeit gilt von montags bis frei-
tags. Bei Überschreitung der wöchentlichen Ar-
beitszeit berechnen wir die geleistete Mehrarbeit 

Mehrarbeit ab der 45. Stunde:      25 % 
 

Sonstige Zulagen und Zuschläge werden wie 
folgt berechnet: 
Sonntagsarbeit:                              50% 
Feiertagsarbeit (1. Mai; Ostersonntag; 
1. Weihnachtsfeiertag; Neujahrstag):         100% 
Nachtzuschlag ab 20.00 Uhr:                       20% 
Samstagsarbeit bis 2 Stunden:                    25 % 
Samstagsarbeit für jede weitere Stunde:     50 % 
Feiertag an einem Wochentag:                 150 % 

 
e) Bei Zahlungsverzug des Entleihers ist der Verlei-

her berechtigt, sämtliche offenen (auch gestun-
deten) Rechnungen sofort fällig zu stellen und 
vom Entleiher den sofortigen Ausgleich zu ver-
langen. Diese Rechte stehen dem Verleiher 
ebenfalls zu, wenn in den Vermögensverhältnis-
sen des Entleihers eine wesentliche Verschlech-
terung eintritt. 

f) Die im Angebot angegebenen Preise sind Fest-
preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Diese Preise gelten bis auf Widerruf. An- und Ab-
reisezeiten sowie An- und Abreiskosten bei 
Ferneinsätzen sind stets vom Entleiher zu tragen. 
Gesondert in Rechnung gestellt werden dem Ent-
leiher Fahrten zwischen mehreren Kurzzeit-
einsätzen und erforderliche Hotelkosten. Die Un-
terbringung unserer Mitarbeiter obliegt dem Ent-
leiher in Städten, in denen Messen stattfinden 
und Unterkünfte schwer zu beschaffen sind.   

g) Der Leiharbeitnehmer ist weder Bevollmächtigter, Er-
füllungsgehilfe bzw. Verrichtungsgehilfe der CE-SYS 
Engineering. Er ist nicht berechtigt, rechtsgeschäftli-
che Erklärungen abzugeben, Abschlags-zahlungen 
entgegenzunehmen oder zu sonstigen Zahlungen. 

 
5. Verjährung 

Nach Ablauf von 6 Monaten verjähren sämtliche gegen 
die CE-SYS Engineering und/oder ihre Mitarbeiter gerich-
teten Ansprüche. Die Verjährung beginnt mit der Entste-
hung des Anspruchs, spätestens mit vorliegen der Rech-
nung von der CE-SYS Engineering über die in Frage ste-
henden Arbeiten.   

 
6. Abtretung, Zurückbehaltung und Aufrechnung 

a) Der Entleiher ist nicht berechtigt, Rechte aus Über-
lassungsvereinbarungen der CE-SYS Engineering 
auf Dritte zu übertragen und soweit ausschliessbar, 
der CE-SYS Engineering gegenüber Zurückbehal-
tungsrechte geltend zu machen. 

b) Der Entleiher ist nicht berechtigt, gegenüber dem 
Verleiher aufzurechnen oder ein Zurück-
behaltungsrecht geltend zu machen. Es sei denn, die 
Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt. 

 
7. Kündigung 

a) Soweit der Vertrag nicht befristet geschlossen wur-
de, kann er beiderseitig mit einer Frist von 1 Monat 
zum Monatsende gekündigt werden. 

b) Der Vertrag kann beiderseits gekündigt werden, 
wenn der Verleiher in den Fällen der Zurückweisung 
nicht von seinem Recht des Austausches des Leih-
arbeitnehmers Gebrauch macht. 

c) Der Verleiher ist berechtigt im Falle des Zahlungs-
verzuges i. S. d. § 8 AGB, den Vertrag fristlos zu 
kündigen und den Leiharbeitnehmer sofort abzuzie-
hen. 

d) Eine Kündigung des Entleihers ist nur wirksam, wenn 
diese gegenüber dem Verleiher schriftlich ausge-
sprochen wird. Eine mitgeteilte Kündigung gegen-
über dem Leiharbeitnehmer ist unwirksam. 

e) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 
 

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 
a) Erfüllungsort ist der Firmensitz der CE-SYS Enginee-

ring. 
b) Für sämtliche sich unmittelbar oder mittelbar aus 

dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitig-
keiten - auch im Wechsel-, Scheck- u. Urkundenpro-
zess - ist der zuständige Gerichtsstand der  

       CE-SYS Engineering. 
c) Das Recht der Bundesrepublik Deutschland hat Gül-

tigkeit. 
 
9. Nebenabreden 

Die Bereitstellung von Hard- und Software erfolgt nur 
nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung. 
Es wurden keine weiteren Nebenabreden vereinbart. 
Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der 
Schriftform. 

 
10. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CE-SYS En-
gineering ganz oder teilweise nichtig sein, so berührt dies 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bzw. 
Teile der übrigen Bestimmungen. Die unwirksame Be-
stimmung wird durch die Regelung ersetzt, die den Inte-
ressen der Vertragsschließenden am ehesten gerecht 
wird. 


